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Der Markt Kaufering erlässt aufgrund § 10 der Satzung für die Volkshochschule des 
Marktes Kaufering folgende 
 
 
 

Gebühren- und Honorarordnung 
für die 

Volkshochschule des Marktes Kaufering 
vom 01.06.2022 

 
 

§ 1 
Gebührenpflicht 

(1) Für die Teilnahme an Veranstaltungen der Volkshochschule werden Gebühren 
erhoben. Die Gebühren beziehen sich auf Kurse, Wochenendseminare und 
kulturelle Veranstaltungen der Volkshochschule Kaufering. 
 

(2) Teilnahmebescheinigungen werden gebührenfrei ausgestellt. 
 

 
§ 2 

Gebühren für Kurse 
(1) Die Gebühr für die Teilnahme an Kursen bzw. deren Belegung beträgt 9,00 

Euro je Doppelstunde (= 90 Minuten). In begründeten Einzelfällen kann die 
Leitung der VHS hiervon abweichen. 
 

(2) Die kalkulierte Teilnehmerzahl beträgt je Kurs grundsätzlich 8 5 Personen. 
Ausnahmen kann der Arbeitsplan (Veranstaltungsprogramm) vorsehen. 
 

(3) Die Leitung der Volkshochschule ist berechtigt, bei Angeboten für Kinder und 
Jugendliche geringere Kursgebühren festzusetzen: eine 
Geschwisterermäßigung von 50% kann festgelegt werden. 

 
 

§ 3 
Gebühren für Wochenendseminare, Vorträge und sonstige Veranstaltungen 

 
(1) Die Gebühren für Wochenendseminare, Vorträge und sonstige 

Veranstaltungen werden im Einzelfall unter Berücksichtigung der Kosten 
(Honorar des Dozenten) und der zu erwartenden Teilnehmerzahl festgelegt. 
 

(2) Der Eintritt für Vorträge beträgt grundsätzlich zwischen 10,00 und 12,00 Euro. 
 

(3) Die Gebühren für Kurse aus dem Bereich IT und Medienkompetenz (und 
ähnliche) liegt zwischen 12,00 und 16,00 Euro. 

 
 

§ 4 
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Entstehen und Fälligkeit der Gebührenschuld, Rücktritt 
 

(1) Die Gebührenschuld entsteht grundsätzlich mit der Anmeldung. 
 

(2) Die Gebühren sind bei Veranstaltungsbeginn fällig. 
 

(3) Die Gebührenschuld erlischt bei fristgemäßem, schriftlichem Rücktritt 
entsprechend der AGB der VHS. 

 
 

§ 5 
Gebührenfreie Veranstaltungen, Ermäßigungen 

 
(1) Inhaber der Ehrenamtscard des Landkreises Landsberg am Lech erhalten 

eine Ermäßigung von 50% auf die Gebühr bezogen auf einen Kurs pro 
Semester. 
 

(2) Inhaber der Sozial-Card des Landkreises Landsberg am Lech und 
Asylbewerber erhalten zwei Kurse pro Semester kostenfrei, ab dem dritten 
Kurs wird eine Ermäßigung von 50 % auf die Kursgebühren der VHS gewährt. 
 

(3) Angestellte des Marktes Kaufering und Kursleitende der VHS erhalten eine 
Ermäßigung von 50% bezogen auf zwei Kurse pro Semester. 
 

(4) Der 1. Bürgermeister kann im Einvernehmen mit der Leitung der 
Volkshochschule spezielle Veranstaltungen aus wichtigem Grund im Einzelfall 
als gebührenfrei erklären. Eine Ermäßigung der Kursgebühren kann in 
besonderen Härtefällen auf schriftlichen Antrag gewährt werden. 

 
 

§ 6 
Honorare, Reisekostenerstattung 

 
(1) Das Honorar beträgt je Doppelstunde (90 Minuten) für 

a) Sprachkurse 40,00 Euro (Online +5,00 Euro Zuschlag), 
b) Kurse aus dem Programmbereich Gesundheit zwischen 38,00 und 

45,00 Euro, 
c) Kurse aus dem Programmbereich Kultur zwischen 40,00 und 45,00 

Euro, 
d) Vorträge grundsätzlich 50,00 Euro oder nach Vereinbarung, 
e) IT, Medienkompetenz zwischen 50,00 und 90,00 Euro oder variabel je 

nach Thema. 
In begründeten Fällen kann die Leitung der VHS von dem festgesetzten 
Honorarsatz abweichen. 
 

(2) Das Honorar für abgehaltene Wochenendseminare, besondere Kursformate 
und kulturelle Veranstaltungen kann frei vereinbart werden. 
 

(3) Kursleitungen erhalten für auswärtige Tätigkeit Reisekosten nach den Sätzen 
der Stufe B des Bayerischen Reisekostengesetzes.  
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§ 7 

Jahresbeitrag Theatergemeinde 
 

(1) Der Jahresbeitrag beträgt 29,00 Euro. 
 

(2) Kosten im Rahmen der Theatergemeinde: 
a) Busfahrten nach München mindestens 15,00 Euro, 
b) Busfahrten nach Augsburg mindestens 12,00 Euro, 
c) Busfahrt zu anderen Zielen nach Kalkulation. 

 
(3) Nicht-Mitglieder bezahlen einen Zuschlag in Höhe von 7,00 Euro pro 

Theaterkarte. 
 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
Diese Gebühren- und Honorarordnung tritt am 02.06.2022 mit Wirkung zum 
01.09.2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die vorherigen Gebühren- und Honorarordnung 
für die Volkshochschule des Marktes Kaufering außer Kraft. 
 
 
 
 
Kaufering, den 02.06.2022 
 
 
 
Markt Kaufering 
 
 
Thomas Salzberger 
1. Bürgermeister 
 


